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Privatschulboom und soziale Selektion 
Was für einen sozial gerechten Zugang zu Privatschulen notwendig ist 

 
Aktuelle Studien zeigen einen weltweiten Privatschulboom. Die Studien der Autoren fragen bezogen auf 

Privatschulen: Wie ist der Trend in Deutschland? An welche Bedingungen ist laut Grundgesetz deren 

Genehmigung gebunden? Was wissen wir über die reale soziale Selektion? Welche Auswirkungen hat dies auf 

das öffentliche Schulwesen? Und welche Konsequenzen haben diese Befunde für die Kontrolle des 

Privatschulsystems? 

 

Privatschulen boomen in Deutschland. Besonders in Großstädten, in den Stadtstaaten, aber auch in vielen 

bevölkerungsarmen Regionen der ostdeutschen Bundesländer sind neue Privatschulen entstanden. Im Schuljahr 2015/16 

waren rund 10,8 % aller allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft, die von 8,9 % der Schülerschaft besucht wurden. 

Dabei hat sich der Anteil von Privatschulen seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt. 

Im vorliegenden Beitrag betrachten wir vorwiegend auf der Basis eigener Studien zunächst, wie die Privatschullandschaft im 

internationalen Vergleich gestaltet ist. Wir diskutieren dann Folgen der Privatschulexpansion für das staatliche Schulsystem 

und skizzieren abschließend Handlungsempfehlungen für eine Privatschulregulierung. Wie wir zeigen werden, ist eine faire 

Privatschulregulierung notwendig, um einen sozial gerechten Zugang zu allen Schulen und ein ausgewogenes Verhältnis im 

öffentlichen Schulsystem zu gewährleisten. 

Privatschulboom - weltweit 

Deutschland steht mit dem Trend zu mehr Privatschulen nicht alleine da. Auch in vielen anderen Ländern der Welt, 

darunter beispielsweise die USA, Australien, England, Schweden, Chile, China oder auch Ghana expandieren Privatschulen 

(Koinzer et al. 2017). Dies ist besonders für jene Länder festzustellen, die für mehr als 50 Prozent ihrer Kosten staatliche 

Subventionen erhalten bzw. z. T. wie in England (sogenannte academies oder free schools) oder Schweden (sogenannte 

friskolor) auch vollständig staatlich finanziert werden und keine Schulgelder erheben. Auch in Deutschland werden die 

sogenannten Ersatzschulen zwischen 60 und 90 Prozent subventioniert (KMK 2016). Private Ersatzschulen haben im 

Vergleich zu sogenannten Ergänzungsschulen die Besonderheit, dass sie die Funktion einer öffentlichen Schule 

wahrnehmen und an ihnen die Schulpflicht erfüllt werden kann. Von diesen Schulen sprechen wir in diesem Beitrag. 

Der Anstieg von Privatschulen ist dabei nicht nur ein Phänomen von Industrie- oder Schwellenländern, auch in vielen 

Entwicklungsländern betreiben zunehmend private Anbieter Schulen oder sind z. T. die alleinigen Anbieter von Schulen 

(Verger et al. 2016). Die weltweite Expansion von Privatschulen hat zum ersten Mal in seiner Geschichte den 

Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC) 2016 dazu bewogen, eine Resolution zu verabschieden, in der er die 

Mitgliedstaaten des UNHRC auffordert, private Bildungsträger stärker zu regulieren (UNHRC 2016). Leitend für diese als 

historisch zu bezeichnende Resolution war die Furcht vor negativen Auswirkungen einer zunehmenden Kommerzialisierung 

von Bildung. 

Diese Furcht ist nicht unbegründet, denn nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern zeigt sich, dass sich 

Privatschulen sozial abschotten und die soziale Spaltung zwischen öffentlichen und privaten Schulen in den letzten Jahren 

zugenommen hat. So verweisen zahlreiche Untersuchungen zum deutschen Schulsystem darauf, dass private Schulen 

stärker von Kindern besucht werden, deren Eltern tendenziell über einen höheren sozialen Status, eine höhere Bildung 

und/oder ein höheres Einkommen verfügen (Helbig/Nikolai 2017, Helbig et al. i. E., Jungbauer-Gans et al. 2012, Weiß 2013). 

Wechselwirkungen zwischen privaten und öffentlichen Schulen 

Die Folgen des anhaltenden Privatschulbooms für das öffentliche Schulsystem sind dabei kaum abzuschät-

Der Beitrag ist ursprünglich am 14.11.2017 in  

Pädagogik 69 (2017), H. 12, S. 40-43 erschienen. 



 

Ursprünglich erschienen in: 

Pädagogik 69 (2017), H. 12, S. 41 

zen. Gerade in großstädtischen Räumen, in denen Eltern die Auswahl zwischen verschiedenen Schulformen, Schulprofilen 

und Trägern haben, neigen Eltern aus sozial höheren Schichten dazu, ihre Kinder nicht an öffentlichen Schulen, sondern an 

privaten Schulen anzumelden und sich damit sozial abzugrenzen; denn Schulwahlmotive werden nicht allein durch Faktoren 

wie pädagogisches oder weltanschauliches Profil, durchschnittliche Abschlussnoten oder Inspektionsergebnisse, Ruf einer 

Schule, Wohnortnähe, Geschwister oder Kosten eines Schulbesuchs (z. B. Schulgeld, Transportkosten) bestimmt. Auch 

Motive wie die Passung zum kulturellen und sozialen Milieu sind ausschlaggebend bei der Wahl zwischen öffentlichen und 

privaten Schulen (Habeck et al. 2017, Mayer 2017). Eltern aus sozial höheren Schichten tendieren dazu, ihre Kinder an 

privaten Schulen anzumelden, da diese häufiger eine sozial günstigere Zusammensetzung der Schülerschaft aufweisen. 

Eltern versuchen Schulen zu meiden, die einen hohen Anteil von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache und aus sozial 

schwächeren Schichten haben (Helbig/Nikolai 2017). Aber auch die Privatschulen selbst haben Interesse, ein 

zahlungskräftiges Milieu anzusprechen, da dieses hohe Schulgeldeinnahmen und Spenden verspricht (Helbig et al. i.E.). Den 

öffentlichen Schulen droht gerade in städtischen Räumen mit einer Konkurrenz zwischen öffentlichen und privaten Schulen, 

dass ihnen Schülerinnen und Schüler aus einkommensstarken sozial höheren Schichten (die meist aufgrund der über ihr 

Elternhaus vermittelten Bildung auch leistungsstarker sind) verloren gehen und keine gesellschaftliche Pluralität an 

öffentlichen und privaten Schulen gelebt werden kann. 

In ländlichen und bevölkerungsarmen Räumen, die manchmal nur eine Schule vor Ort anbieten können, sind die 

beschriebenen Probleme einer sozialen Abgrenzung kaum gegeben. Hier stellt sich eher die Frage, ob mit dem Abbau von 

öffentlichen Schulstandorten und Verschlechterungen der schulischen Infrastruktur private Schulen die Lücke schließen 

können und ob nicht die Bildungschancen von Kindern zwischen Stadt und Land verschlechtert werden. 

Schließlich könnte der Privatschulboom zu einem großen Problem für die Privatschulen selbst führen. Privatschulen fanden 

in den 1990er Jahren noch genügend Lehrerinnen und Lehrer, die vor allem aus nichtmonetären Gründen eine bewusste 

Entscheidung gegen das staatliche Schulsystem trafen. Mit steigendem Lehrerbedarf an Privatschulen und einem 

flächendeckenden Lehrereinstellungsstopp im öffentlichen System der neuen Bundesländer infolge sinkender 

Schülerzahlen konnten hier Lehrkräfte mit geringeren Kosten akquiriert werden, denen der Weg ins staatliche Schulsystem 

verstellt war. In der aktuellen Phase eines Lehrkräftemangels beginnen vor allem die ostdeutschen Bundesländer und Berlin 

massiv mit der Neueinstellung von Lehrkräften. Dabei wurde auch die Verbeamtung der Lehrkräfte eingeführt, die man nur 

aus den westdeutschen Bundesländern kannte. Es ist naheliegend, dass sich der aktuelle und fortdauernde Bedarf des 

öffentlichen Schulsystems auch aus den »geparkten« Privatschullehrkräften speisen wird. Der Konkurrenzkampf um 

Personal zwischen den Systemen wird größer werden und es wird zumindest deutlich schwieriger für Privatschulen, gutes 

Personal für das gleiche Geld zu gewinnen wie in der Vergangenheit. 

Das Sonderungsverbot im Grundgesetz... 

Wie sich die soziale Entmischung auch auf die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Schulsystems auswirkt, muss zukünftige 

Forschung zeigen. Ob derartige Prozesse festgestellt werden können, wird auch davon abhängen, ob das sogenannte 

»Sonderungsverbot« des Grundgesetzes in den deutschen Bundesländern besser umgesetzt wird. Um was geht es dabei? 

In Art. 7 Absatz 4 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) ist zunächst das Freiheitsrecht verankert, private Schulen zu gründen und 

zu unterhalten. Wenn Privatschulen als Ersatz für eine öffentliche Schule dienen (Ersatzschulen) mit der Folge, dass dort die 

Schulpflicht erfüllt werden kann, stehen sie nach Art. 7 Absatz 4 Satz 2 GG jedoch unter dem Vorbehalt der Genehmigung 

durch die staatliche Schulaufsicht. Dies soll sicherstellen, dass nur solche Ersatzschulen betrieben werden, die den in Art. 7 

Abs. 4 Satz 3 und 4 GG aufgeführten Vorgaben entsprechen. Danach ist die Genehmigung (nur) zu erteilen, wenn »die 

privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht 

hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den 

Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und 

rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.« Diese Genehmigungsvoraussetzungen schränken die 

Privatschulfreiheit unmittelbar ein. Sie sind abschließend und zwingend; Ausnahmen oder Dispense sind nicht vorgesehen. 

Darüber hinaus müssen sie fortlaufend eingehalten werden. 

Das Sonderungsverbot, das eine Förderung der Selektion von Schülerinnen und Schülern »nach den Besitzverhältnissen der 

Eltern« an privaten Schulen verbietet, hat dabei eine besondere Funktion. Das lässt sich historisch an der Entstehung der 

Bestimmung gut erkennen. Gegen die Aufnahme der Privatschulfreiheit in das Grundgesetz hatte vor allem die SPD 

Bedenken. Sie sah die Privatschulen als Mittel zur sozialen Selektion und Absonderung wirtschaftlich bessergestellter Eltern. 

Auf der anderen Seite stand der Wunsch nach pädagogischer und weltanschaulicher Vielfalt - in Abgrenzung zu einem reinen 

Schulmonopol des Staates. Schließlich kam es im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates auf Vorschlag von Theodor 

Heuss zu dem Kompromiss, der die Privatschulfreiheit in das Grundgesetz aufnahm, aber die Zulassung privater 

Ersatzschulen an die Bedingung des Sonderungsverbots knüpfte (Lemper



 

Ursprünglich erschienen in: 

Pädagogik 69 (2017), H. 12, S. 42 

1989, S. 45 f.). Damit sollten vor allem die konfessionellen und reformpädagogischen Schulen geschützt werden. Elite- und 

Standesschulen hingegen sollten unterbunden bleiben. 

Inhalt und Bedeutung des Sonderungsverbots hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung zur 

Privatschulfinanzierung genauer bestimmt. Private Ersatzschulen müssen »allgemein zugänglich« sein, und zwar in dem 

Sinne, dass sie von Kindern aus allen Familien »grundsätzlich ohne Rücksicht auf deren Wirtschaftslage besucht werden« 

können (BVerfG 1986, S. 64; ebenso BVerfG 1992, S. 119). Das Gericht hat auch deutlich gemacht: »Einige wenige Freiplätze 

oder Schulgeldstipendien in Ausnahmefällen [...] gewährleisten die allgemeine Zugänglichkeit in diesem Sinne nicht« 

(BVerfG 1992, S. 119). 

... und die Realität an Privatschulen 

Gegenüber dieser normativen Vorgabe des Grundgesetzes zeigen vorliegende Daten, die mit Aussagen u. a. des Nationalen 

Bildungsberichts konform gehen, dass sich an privaten Ersatzschulen signifikant weniger Kinder aus einkommensschwachen 

Haushalten finden als an öffentlichen Schulen derselben Schulform (Helbig et al. i.E., Wrase/Helbig 2016). Für einzelne 

Bundesländer konnte nachgewiesen werden, dass dort viele private Ersatzschulen Schulgelder erheben, die sich etliche 

Familien nicht leisten können, ohne dass Ermäßigungen oder Befreiungen vorgesehen sind (Wrase et al. 2017). Die vom 

Grundgesetz eigentlich untersagte einkommensbezogene Sonderung ist also nicht nur eine Gefahr, sie ist an vielen 

Privatschulen in Deutschland traurige Realität. Besonders problematisch ist diese Situation vor dem Hintergrund, dass 

Ersatzschulen zur Einhaltung des Sonderungsverbots einen Förderzuschuss vom Staat erhalten. Diesen Förderanspruch 

hatte das Bundesverfassungsgericht ursprünglich genau aus jenem »sozialstaatlichen Gehalt« des Art. 7 Absatz 4 Satz 3 und 

4 GG abgeleitet (BVerfG 1986, S. 65), dem etliche der Schulen in der Realität aber ganz offensichtlich nicht genügen. 

Betrachtet man die Ebene der staatlichen Regulierung und Kontrolle, d. h. der Gesetzgebung und der Schulaufsicht über 

Schulen in freier Trägerschaft, so muss der beschriebene Zustand nicht verwundern. In fast allen Bundesländern fehlen auf 

der gesetzlichen Ebene klare Vorgaben zur Umsetzung des Sonderungsverbots (Helbig/Wrase 2017). Auf der 

Verwaltungsebene gibt es kaum Kontrollen. So hat eine Erhebung für Berlin ergeben, dass sich dort über fünfzig Prozent der 

Ersatzschulen nicht an die vom Senat gemachten Vorgaben zu den Schulgeldern und Ermäßigungen halten - offensichtlich 

ohne jede Konsequenz (Wrase et al. 2017). 

In Anbetracht der geringen Privatschuldichte bis weit in die 1990er Jahre, hat sich in den deutschen Bundesländern 

offenbar ein kooperativer Verwaltungsstil gegenüber den Ersatzschulen etabliert, der auf einzelfallbezogenen 

Aushandlungsprozessen und anlassbezogenen Kontrolle basierte und dabei klare Vorgaben, die auch kontrollier- und 

durchsetzbar sind, weitgehend vermied. Mit dem Privatschulboom, getrieben durch den Wunsch vieler 

(einkommensstarker) Eltern nach einer »besseren« Bildung für ihre Kinder, zeigt sich, welche Gefahren das bestehende 

Regulierungs- und Kontrolldefizit gegenüber Privatschulen, nicht zuletzt mit Blick auf das Schulsystem insgesamt, 

beinhaltet. Damit soll die besondere Funktion, die den Privatschulen als Garanten für pädagogische, kulturelle und 

weltanschauliche Vielfalt und Innovation im Schulsystem zukommt, nicht kleingeredet werden. Aber wo möglicherweise 

Chancen liegen, sollten problematische Entwicklungen nicht aus dem Auge verloren werden. 

Bessere Regulierung und Kontrolle von Privatschulen ist notwendig 

Angesichts einer zunehmenden Expansion von Privatschulen und ihren möglichen Folgen für soziale Bildungsungleichheiten 

stellt sich die Frage, wie die grundgesetzliche garantierte Freiheit zur Gründung von Privatschulen, die Gleichbehandlung 

von öffentlichen und privaten Schulen sowie das Ziel, Bildungsungleichheiten abzubauen und gleiche Bildungschancen 

herzustellen, erreicht werden können. Darüber ist in letzter Zeit eine Debatte entbrannt, die sich am Sonderungsverbot 

entzündet hat (Brosius-Gersdorf 2017, Nikolai/ Wrase 2017, Wrase/Helbig 2016, Wrase et al. 2017), aber auch darüber 

hinausgreift. Die Nicht-Einhaltung des Sonderungsverbots, so wird aus unserer Sicht deutlich, ist dabei nur die Spitze des 

Eisbergs und ein Lehrstück dafür, dass der Bildungsföderalismus schlussendlich dazu führt, dass niemand mehr weiß, nach 

welchen Vorgaben die privaten Schulen überwacht und finanziert werden und wie die Genehmigungsvoraussetzungen 

privater Ersatzschulen in Deutschland kontrolliert werden. Hier ist weitere Forschung unbedingt notwendig, die auch die 

Finanzierungsfrage in den Blick nimmt. Zugleich sind aber die Gesetzgeber und Schulverwaltungen der Länder gefragt. Sie 

müssen klare Vorgaben für die Einhaltung des Grundgesetzes formulieren und diese in der Praxis auch durchsetzen. Einen 

Anfang macht jetzt das Land Baden-Württemberg. Der Gesetzentwurf zur Novellierung des dortigen Privatschulgesetzes 

(LT-BW 2017) sieht als Grenze für das durchschnittliche Schulgeld 160 Euro pro Monat vor. Zwingend vorgeschrieben wird 

eine Einkommensstaffelung der Elternbeiträge, die zudem maximal 5 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens der 

jeweiligen Familie betragen dürfen. Zudem erhalten die Schulaufsichtsbehörden weitreichende Befugnisse, um die 

Einhaltung der Vorgaben bei den Ersatzschulen zu prüfen. Diesem Schritt zu einer besseren Regulierung und Kontrolle von 

Privatschulen sollten die anderen Bundesländer folgen. 
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